
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
es tritt befristet vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 eine Elternbeitragsentlassung im Rahmen des 
Brandenburg-Pakets in Kraft. 

Was bedeutet das im Einzelnen:  

- Kinder, die bis jetzt beitragsfrei waren, bleiben weiterhin beitragsfrei (Kinder im letzten Kitajahr 
und Gute-Kita-Gesetz) 

- Familien mit einem Haushaltsnettojahreseinkommen bis 35.000 € werden von den 
Kitakostenbeiträgen befreit (vorherige Grenze 20.000 €) 

- Die Kitakostenbeiträge bis zu einem Haushaltsnettojahreseinkommen von 55.000 € werden 
gestaffelt, darüber gilt der Höchstbetragssatz 

- Die Essengeldpauschale bleibt unberührt 
- Die Umsetzung soll bis zum 28.02.2023 erfolgen, Überzahlungen bis dahin werden später 

verrechnet/ zurückgezahlt 
 

Das bedeutet für Sie: 

- Wir benötigen von Ihnen aus Dezember 2022 die Einkommensnachweise aus selbstständiger 
Arbeit (Lohn/Gehalt, Unterhalt, Elterngeld, Wohngeld, ALG, Mutterschaftsgeld, Einkünfte 
Vermietung und Verpachtung)  
+ einkommensentlastende Nachweise  
(Bsp.: Riesterrente, Nachweise über Versicherungen, Werbungskosten)  

 

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, um dieses Maßnahmenpaket für Sie umsetzen zu können. 

Bitte reichen Sie möglichst schnell (bis spätestens 27.01.2023) Ihre Einkommensnachweise ein, damit 
wir Sie als Familie zeitnah nach den Vorgaben des Ministeriums entlasten können! 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Kita- und Schulverwaltung 

Sachgebiet:  
Kita- und Schulverwaltung  
Telefon: +49 3377 30 40 - 0 
Telefax: +49 3377 30 40 - 762 
E-Mail: VL-Schulverwaltung@ 
SVZossen.Brandenburg.de 
Aktenzeichen:  
Datum: 04.01.2023 
 

 

 


